
Antrag auf Anrechnung von Studienleistungen für Studiengänge 
der Fakultät 02 

(Für die Studiengänge anderer Fakultäten ist ein anderes Formblatt zu 
verwenden bzw. ein formloser Antrag zu stellen.) 

 
 
Name: 

 

 
Vorname: 

 

 
Geburtsdatum: 

 

 
Studiengang: 

 

 
Bisherige Hochschule: 

 

 
Bisheriger Studiengang: 

 

 
Hiermit stelle ich unter den nachfolgend genannten Einschränkungen den 
Antrag, dass alle durch die beiliegenden Unterlagen dokumentierten Studien-
leistungen durch die Prüfungskommission der FK02 hinsichtlich der Anrechen-
barkeit auf mein weiteres Studium im oben genannten Studiengang geprüft und 
angerechnet werden, soweit dies möglich ist. 
 
Einschränkungen: 

1. Der Anrechnung einzelner Studienleistungen kann innerhalb von vier 
Wochen nach Zugang des zugehörigen Bescheides widersprochen werden. Hiervon 
ausgenommen ist der Fall, dass der Widerspruch gegen die Anrechnung von 
Studienleistungen dazu führen würde, dass die Einstufung in ein „Höheres 
Semester“ nicht mehr möglich wäre. (Hinweis: Die Einstufung in ein höheres 
Semester ist nur möglich, wenn die entsprechenden Vorrückungsregelungen der 
Studien- und Prüfungsordnung des Studienganges Bauingenieurwesen der HM 
erfüllt werden.) 
 
2. Der Widerspruch gegen die Anrechnung von Studienleistungen kann nicht 
zurückgenommen werden. D.h. die zugehörigen Module sind dann gemäß der 
zugehörigen Studien- und Prüfungsordnung der FK02 zu absolvieren. 
 
Sofern ich bereits in einem Bauingenieurstudiengang einer HAW (Fachhoch-
schule) immatrikuliert war oder aktuell bin, habe ich zur Kenntnis genom-
men, dass zusätzlich zu den im „Informationsblatt für ein höheres Semester“ 
www.hm.edu/bachelor-bewerbung enthaltenen Angaben Folgendes zu beachten 
ist: 
 

• Sämtliche vorgelegte Unterlagen müssen das Semester, in dem die Be-
werbung um einen Studienplatz erfolgt, samt dem zugehörigen Prü-
fungszeitraum vollständig umfassen. (Die vorzulegenden Unterlagen 
müssen ein entsprechendes Datum aufweisen. In der Regel bedeutet 
dies, dass innerhalb der dafür zulässigen Fristen nachträglich Unter-
lagen hochgeladen werden müssen.) 

• Die anliegende Unbedenklichkeitsbescheinigung ist in einer vom zu-
ständigen Prüfungsamt ausgefüllten und bestätigten Form vorzulegen. 

• Es ist eine Studienverlaufsbescheinigung mit Angabe des Studienbe-
ginns sowie der Hochschul-, Fach- und Urlaubssemester vorzulegen. 
  

 
 

Datum :                      Unterschrift : 

http://www.hm.edu/bachelor-bewerbung


Anschrift des Prüfungsamtes der HAW (Fachhochschule), an der ein Studium 
des Bauingenieurwesens erfolgte oder aktuell erfolgt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unbedenklichkeitsbescheinigung für 
 

(zur Vorlage bei der Hochschule München) 
 

Name:  
 

Vorname:  
 

Geburtsdatum:  
 

Studiengang:  
 

 
 

Zeit der Immatrikulation: 
 

von               bis   

Anzahl der Semester: 
 

 

Davon Urlaubssemester: 
 

 

 
1.) Wurde eine Prüfung endgültig nicht bestanden? 

 
(  ) nein  (  ) ja 
 
Fächer: 
 
 
 
 

2.) Ist ein Weiterstudium im gleichen Studiengang ausgeschlossen? 
 
(  ) nein  (  ) ja 
 

3.) Wurde einer Exmatrikulation von Amtswegen durch eine 
Exmatrikulation auf Antrag zuvorgekommen? 
 
(  ) nein  (  ) ja 
 

4.) Die Exmatrikulation wurde bereits ausgesprochen bzw. ergeht 
noch zum Ende 
 
des WiSe / SoSe                   (  ) nein  (  ) ja 
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7.) Ist ein Verwaltungsstreitverfahren wegen einer Exmatrikulation 

anhängig? 
 
(  ) nein  (  ) ja 
 

8.) Wurde der Erteilung einer Fiktionsnote Fünf infolge 
Fristüberschreitung durch eine Exmatrikulation auf Antrag 
zuvorgekommen? 
 
(  ) nein  (  ) ja 
 
Fächer: 
 
 
 

9.) Wurden im Lauf des bisherigen Studiums Prüfungen wiederholt? 
 
(  ) nein  (  ) ja       Anzahl der Erstwiederholungen  (   ) 
 
                         Anzahl der Zweitwiederholungen (   )  
 

10.) In welchen Fächern ist aufgrund einer nicht ausreichenden 
Endnote noch eine erste Wiederholungsprüfung erforderlich? 
 
Fach:                              im WiSe / SoSe                  
 
Fach:                              im WiSe / SoSe           
 
Fach:                              im WiSe / SoSe           
 
 

11.) In welchen Fächern ist aufgrund einer nicht ausreichenden 
Endnote in der ersten Wiederholungsprüfung noch eine zweite 
Wiederholungsprüfung erforderlich? 
 
Fach:                              im WiSe / SoSe           
  
Fach:                              im WiSe / SoSe           
 
Fach:                              im WiSe / SoSe           
 
 

12.) Die vorliegende Bescheinigung wurde erst nach Abschluss 
sämtlicher zum aktuellen Semester gehörenden Prüfungszeiträume 
erstellt. Es wurden alle zugehörigen Prüfungsergebnisse 
berücksichtigt. Dies gilt auch für alle bis zum Ende des 
Semesters einzuhaltende Fristen.  
 
(  ) nein  (  ) ja 
 

Datum: 
 
 
 
 

Stempel und Unterschrift des ausstellenden 
Prüfungsamtes: 
 
 
 
 




